
105 §24Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

1. Die Durchsetzung von Schadenersatz
ansprüchen in Strafverfahren dient der 
Einheitlichkeit und Komplexität des gesell
schaftlich-erzieherischen Wirkens des sozia
listischen Rechts in seiner Gesamtheit. 
Diese Regelung verbindet die Sanktionen 
aus anderen Rechtszweigen mit den Maß
nahmen des Strafrechts, um eine effektive 
Verwirklichung des Zwecks strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit zu gewährleisten. Vor
aussetzung für die Anwendung des § 24 ist 
die schuldhafte Verursachung materieller 
Schäden. Sie ist nicht auf Eigentumsdelikte 
begrenzt. Mit der Durchsetzung der Wie
dergutmachung des Schadens im Strafver
fahren wird gesichert, daß
— dem Gesetzesverletzer die Rechtswidrig

keit seines Verhaltens und die daraus 
resultierenden Verantwortlichkeiten mit 
all ihren Konsequenzen zum Bewußtsein 
gebracht werden,

— er wegen ein und derselben Handlung 
nach Möglichkeit nicht in verschiedenen, 
förmlich voneinander getrennten und 
anders gestalteten Verfahren zur Ver
antwortung gezogen wird ;

— die Schadenersatzverpflichtungen, die 
dem Gesetzesverletzer aus seiner Straf
tat nach Zivil-, Arbeits- oder LPG-Recht 
erwachsen, festgestellt und 'damit 
schnell weitere rechtliche Vorausset
zungen und Garantien für die Wieder
gutmachung des durch die Straftat ver
ursachten Schadens geschaffen, werden. 2

2. Absatz 1 verpflichtet die Rechtspflege
organe, rechtlich aufklärend und helfend 
darauf hinzuwirken — und zwar von den 
Untersuchungsorganen im Ermittlungsver
fahren 'angefangen (vgl. auch §§ 17, 198 
StPO) —, daß die 'durch eine Straftat ge
schädigten Bürger oder Institutionen ihre 
Schadenersatz- oder Regreßansprüche im 
Strafverfahren geltend machen und als Ge
schädigte an diesem mitwirken.
Dafür schafft § 17 StPO, der die rechtliche 
Stellung und die Mitwirkung des Geschä
digten im Strafverfahren sowie die Pflicht 
•der Strafrechtspflegeorgane zur Schadens
feststellung und zur rechtlichen Unterstüt
zung des Geschädigten regelt, eine weitge
hende verfahrensrechtliche Grundlage. Un

ter den Voraussetzungen des § 198 Abs. 2 
StPO ist der Staatsanwalt berechtigt, eben
falls Schadenersatzansprüche von Rechts
trägern sozialistischen Eigentums und auf 
diese übergegangene Schadenersatzan
sprüche von Geschädigten selbständig gel
tend zu machen.

3. Die Verurteilung zur Schadenersatzlei
stung im Strafverfahren bleibt ihrer recht
lichen Natur nach immer eine Zivil- oder 
Arbeitsrechtsentscheidung. Wird in einem 
Strafverfahren auf Schadenersatz erkannt, 
so muß der Urteilstenor so abgefaßt sein, 
daß daraus wie aus einem zivilrechtlichen 
Urteil vollstreckt werden kann (z. B. hin
sichtlich der Schadenshöhe, des Anspruchs
berechtigten).
Entsprechend der Regelung des Abs. 1 so
wie der §§ 17, 198 und des § 242 Abs. 5 
StPO entscheidet die Strafkammer auf der 
Grundlage
— des Schadenersatzantrages des Geschä

digten oder des Staatsanwaltes,
— des im Strafprozeß festgestellten Sach

verhalts, insbesondere zur Rechtswidrig
keit der Handlung des Schädigers, zur 
Schuld einschließlich der Kausalität zwi
schen Rechtspflichtverletzung und Fol
gen, zum Umfang des Schadens, zur 
bereits geleisteten Wiedergutmachung,

— der rechtlichen Anspruchsgrundlage, wie 
X § 330 ff. ZGB ; § 252 ff.* AGB, § 39 LPG-

Gesetz.
Diese drei Merkmale bilden eine Einheit 
und sind unabdingbare Voraussetzungen 
für die Entscheidung über den Schadener
satz im Strafverfahren. Die Strafkammer 
hat die spezifischen Kriterien der Rechts
zweige für die Begründung bzw. Begren
zung der Ansprüche zu beachten.
Erweist es sich als unzweckmäßig, im Straf
verfahren über die Höhe des gestellten An
spruchs zu. entscheiden, bestimmt § 242 
Abs. 5 StPO, daß die Sache insoweit zur 
Verhandlung an das zuständige Gericht zu 
verweisen ist. Die Zivil- oder Arbeitsrechts
kammer ist an die Entscheidung über den 
Grund des Anspruchs gebunden und führt 
den Prozeß nach den Regeln der Zivilpro
zeßordnung weiter (vgl. OGR1 vom 14. Sep
tember 1978, GBl. I 1978 Nr. 34 S. 369).
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